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Ablauf der Fortbildung

Exkurs Europarecht
Begünstigte Personen
Zugang zu sozialen Leistungen
Der Daueraufenthalt
Familienangehörige
Aufenthaltsbeendigung
Versorgung im Krankheitsfall
Drittstaatsangehörige aus anderen

Schengenstaaten
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Exkurs Europarecht



Açores = Azoren (Por) Canarias = Kanaren (Sp) GF = Franz.-Guayana (FR) GP = Guadeloupe (FR)
Mad. = Madeira (Por) MQ = Martinique (FR) RE = Réunion (FR) YT = Mayotte (FR)
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EWG – EG - EU
Die Römischen Verträge von 1957:
Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

(EGKS) Vertrag ist 2002 ausgelaufen
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
Vertrag von Maastricht = Vertrag über die

Europäische Gemeinschaft (EGV) vom 7.02.1992
Vertrag von Lissabon = Vertrag über die

Arbeitsweise der EU (AEUV)



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 9

EU
Seit dem „Vertrag von Lissabon zur Änderung

des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft“, bekanntgemacht im ABl.
2007/C 306/01, ist die EU Rechtsnachfolgerin
der EG.
Der Vertrag von Lissabon ist seit 1.12.09 in

Kraft.
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EU-Gebiete außerhalb Europas
Madeira und die Azoren (zu Portugal)
Kanarischen Inseln und die Exklaven in

Nordafrika Cëuta und Melilla (zu Spanien)
Guadeloupe und Martinique in der Karibik
Französisch-Guyana in Südamerika und

La Réunion im Indischen Ozean (zu Frankreich)
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Weitere Kuriositäten
 Autonome, halbautonome und abhängige Gebiete, die

zu EU-MS gehören sind der EU nur angeschlossen:
Falkland-Inseln, St. Helena, Niederländische Antillen,
französische Überseeterritorien/T.O.M. Französisch-
Polynesien, St. Pierre und Miquelon).
 Zum Zollgebiet der EU, nicht aber zur EU selbst,

gehören Isle of Man, Kanalinseln (beide UK), Monaco
und San Marino
 Andorra und Vatikanstadt gehören nicht zur EU.



Andorra

Liechtenstein

Monaco

San Marino

Vatican City
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Beitrittskandidaten
Beitrittskandidaten mit laufenden

Verhandlungen:
 Island (?)
Montenegro
Serbien
Türkei
Beitrittskandidaten ohne derzeitige

Verhandlungen:
Mazedonien
Albanien
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Beitrittskandidaten
Potenzielle Beitrittskandidaten:
Bosnien und Herzegowina
Kosovo



Schengen



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 26

Wesentliche Rechtsquellen
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen

Union (AEUV)
Unionsbürgerrichtlinie (Richtlinie 2004/38/EG)
Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU) in der

Fassung vom 02.12.2014
+ Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVwV) zum
FreizügG/EU
Nationale und europäische Rechtsprechung
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Exkurs Europarecht
Die beiden wichtigsten Instrumente des

Europarechts zur Rechtsharmonisierung sind
die Verordnung und die Richtlinie.
Beides sind Formen des sekundären

Gemeinschaftsrechtes, also Rechtsakte der
Europäischen Union, die auf Grundlage der
Verträge erlassen werden.
Sie werden vom Rat nach Beteiligung weiterer

Gemeinschaftsorgane beschlossen.
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AEUV Artikel 288 (Ex 249 EGV)
Satz 1: Für die Ausübung der Zuständigkeiten

der Union nehmen die Organe Verordnungen,
Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und
Stellungnahmen an.
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AEUV Artikel 288 (Ex 249 EGV)
S. 2: Die Verordnung hat allgemeine Geltung.

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
S. 3: Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat,

an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl
der Form und der Mittel.
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Beispiele für EU-Richtlinien
 Rückführungsrichtlinie
 Verfahrensrichtlinie
Qualifikationsrichtlinie
 Familienzusammenführungsrichtlinie
Opferschutzrichtlinie
 Richtlinie langfristig Aufenthaltsberechtigte
 Studentenrichtlinie
 Forscherrichtlinie
 Freizügigkeitsrichtlinie (Unionsbürgerrichtlinie)
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Rechtswirkung
Unmittelbare Berufung auf die Richtlinie, wenn die

RL nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß in
nationales Recht umgesetzt wurde -
Umsetzungsdefizit.
Keine horizontale - nur vertikale Direktwirkung.
Frankovich-Entscheidung EuGH vom 19.11.1991

(C-6/90 und C-9/90): durch Nicht-Umsetzung einer
RL darf dem Bürger kein Schaden erwachsen.
EuGH 1997, I-7411 / NVwZ 1998, 385
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Vertrag über die Arbeitsweise der EU
 Artikel 20 AEUV (ex Artikel 17 EGV)
(1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. UB

ist, wer die Staatsangehörigkeit eines MS besitzt.
Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen
Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.

(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben
die in den Verträgen vorgesehenen Rechte und
Pflichten. Sie haben unter anderem
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Vertrag über die Arbeitsweise der EU
 Sie haben unter anderem
a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der MS frei

zu bewegen und aufzuhalten;
b) in dem MS, in dem sie ihren Wohnsitz haben,

das aktive und passive Wahlrecht bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament und bei
den Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben
Bedingungen gelten wie für die Angehörigen
des betreffenden MS;
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Vertrag über die Arbeitsweise der EU
 Sie haben unter anderem
c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der

MS, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die
diplomatischen und konsularischen Behörden
eines jeden MS unter denselben Bedingungen
wie Staatsangehörige dieses Staates;
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Vertrag über die Arbeitsweise der EU
 Sie haben unter anderem
d) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament

zu richten und sich an den Europäischen
Bürgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht,
sich in einer der Sprachen der Verträge an die
Organe und die beratenden Einrichtungen der Union
zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache
zu erhalten.

 Diese Rechte werden unter den Bedingungen und
innerhalb der Grenzen ausgeübt, die in den
Verträgen und durch die in Anwendung der Verträge
erlassenen Maßnahmen festgelegt sind.



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 36

Unionsbürgerrichtlinie
(Freizügigkeitsrichtlinie)

Freizügigkeitsgesetz – EU
(i.d.F.) vom 02. Dezember 2014

Allgemeine
Verwaltungsvorschriften  zum

Freizügigkeitsgesetz/EU
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Unionsbürgerrichtlinie
2004/38/EG

Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
über das Recht der Unionsbürger und ihrer

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten.

= Auch Freizügigkeitsrichtlinie genannt.
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§ 1 FreizügG/EU Anwendungsbereich
 Das FreizügigG gilt für Staatsangehörige aus:
Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich, Griechenland,
Portugal, Spanien, Finnland, Österreich, Schweden,
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei,
Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern (faktisch nur
Südzypern), Bulgarien, Rumänien und Kroatien [1.07.13]
Island, Liechtenstein und Norwegen (EFTA-Staaten)
Schweiz
sowie ihre Familienangehörigen
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§ 1 Aufenthaltsgesetz

(2)Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf
Ausländer,

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über
die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern geregelt ist, soweit nicht durch
Gesetz etwas anderes bestimmt ist,
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Anwendung des AufenthG

Auf UB und ihre Familienangehörigen (…)
finden § 3 Abs. 2 (Ausnahmen von der Pass-
pflicht), § 11 Abs. 2 (Betretenserlaubnis), die
§§ 13 (Grenzübertritt), 14 Abs. 2 (Ausnahmevi-
sum an der Grenze), die §§ 36 (Sonstige
Familienangehörige), 44 Abs. 4 (Int-Kurs), § 46
Abs. 2 (Ausreiseverbot), § 50 Abs. 3 bis 6
(Ausreisepflicht), (…) des AufenthG ent-
sprechende Anwendung. (§ 11 I FreizügG/EU)
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 „Dieses Gesetz regelt die Einreise und den
Aufenthalt von Staatsangehörigen anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(Unionsbürger) und ihrer Familienangehöri-
gen.“
 Deutsche in Deutschland sind nicht als

Unionsbürger im Sinne des § 1 anzusehen.

§ 1 FreizügG/EU Anwendungsbereich
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Deutsche EU-Bürger (AVwV)
 1.3 Deutsche Staatsangehörige sind nicht als

UB i. S. d. § 1 anzusehen, wenn sie von ihrem
Freizügigkeitsrecht noch keinen Gebrauch gemacht
haben.
 Allerdings können sich Deutsche und ihre DSA

Familienangehörigen auf das Gemeinschaftsrecht über
die Freizügigkeit berufen, wenn sie während oder
nach Beendigung der Ausübung der Arbeitnehmer-
freizügigkeit in einem anderen EU-/EWR-Mitgliedstaat
nach Deutschland zurückkehren.
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1.4 AVwV FreizügG/EU
 Ein Deutscher, der zugleich Staatsangehöriger eines

anderen EU-MS ist, kann sich für die Einreise und den
Aufenthalt seiner drittstaatsangehörigen
Familienangehörigen in Deutschland nicht allein
aufgrund der Doppelstaatsangehörigkeit auf die
Anwendung von Freizügigkeitsrecht berufen.
 Auch in diesem Fall ist stets ein grenzüberschreiten-

der Bezug erforderlich, insbesondere durch den
Gebrauch der Arbeitnehmerfreizügigkeit in einem
anderen EU-MS.
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Stufen des Aufenthaltsrechtes

Dreimonatiges, voraussetzungsloses
Aufenthaltsrecht
Freizügigkeitsrecht
Daueraufenthaltsrecht
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Dreimonatiges, voraussetzungs-
loses Aufenthaltsrecht

Bedingungen: gültiger Personalausweis oder
Reisepass
Keine Leistungen nach SGB II/XII
Gilt auch für Familienangehörige aus

Drittstaaten
Ein Aufenthalt, der drei Monate übersteigt, ist

an einen bestimmten Aufenthaltszweck
gebunden
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Arbeitnehmerfreizügigkeit
Seit dem 1. Mai 2011 haben auch die Staats-

angehörigen aus Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und
Ungarn Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Malta und Zypern bereits seit dem 1. Mai 2004.
Staatsangehörige aus Bulgarien und Rumänien

seit dem 01.01.2014.
2-3-2 gilt nur noch für Staatsangehörige aus

Kroatien (seit 01. Juli 2013)
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§ 2 Abs. 1 FreizügG/EU

Freizügigkeitsberechtigte UB und ihre Familien-
angehörigen haben das Recht auf Einreise und
Aufenthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes.
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§ 8 Ausweispflicht
(1)UB und ihre Familienangehörigen sind

verpflichtet,
1. bei der Einreise in das oder der Ausreise aus

dem Bundesgebiet einen Pass oder
anerkannten Passersatz

a) mit sich zu führen und
b) einem zuständigen Beamten auf Verlangen

zur Prüfung vorzulegen,
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§ 8 Ausweispflicht
(1) UB und ihre Familienangehörigen sind verpflichtet,
2. für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet den

erforderlichen Pass oder Passersatz zu besitzen,
3. den Pass oder Passersatz sowie die Aufenthalts-

karte, die Bescheinigung des Daueraufenthalts und
die Daueraufenthaltskarte den mit der Ausführung
dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Verlangen
vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu
überlassen, soweit dies zur Durchführung oder
Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz
erforderlich ist.
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Freizügigkeitsrecht - Aufenthalt
von mehr als drei Monaten

Müssen UB sich bei der Ausländerbehörde
melden?

Nein – Die erforderlichen Angaben können bereits
bei der Meldebehörde gemacht werden.

Diese leitet die Angaben / Nachweise dann an die
ABH weiter. Vgl. § 5 Abs. 2 i.V.m. 5.3.2 AVwV
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AVwV 2.1 Freizügigkeitsrecht
Absatz 1 beschreibt den Wesensgehalt des

Freizügigkeitsrechts der UB und ihrer
Familienangehörigen.
Bei Vorliegen der gemeinschaftsrechtlichen

Voraussetzungen gewährt das Gemeinschafts-
recht unmittelbar das Recht auf Einreise und
Aufenthalt und damit auch freie Wahl des
Wohnsitzes im Hoheitsgebiet der MS der EU.
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AVwV 2.1 Freizügigkeitsrecht

Dieses Recht steht sowohl dem freizügigkeits-
berechtigten UB selbst als auch seinen
Familienangehörigen unter den
Voraussetzungen der §§ 3 und 4 – unabhängig
von deren Staatsangehörigkeit – zu.
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AVwV 2.1 Freizügigkeitsrecht
Für die Einreise der drittstaatsangehörigen

Familienangehörigen ist gegebenenfalls nach
§ 2 Abs. 4 Satz 2 ein Visum erforderlich.
Das Freizügigkeitsrecht schließt das Recht ein,

den Arbeitsplatz frei von nationalen
Behinderungen zu suchen und sich an einem
frei gewählten Ort niederzulassen.
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Welche Unterlagen darf die ABH
verlangen?

5.3.1.1.1 Bei einem UB ist grundsätzlich vom
Bestehen der Freizügigkeitsvoraussetzungen
auszugehen, wenn er erklärt, dass eine der
geforderten Ausübungsvoraussetzungen vorliegt
und keine Zweifel an seiner Erklärung
bestehen.
 In diesem Fall ist von der Vorlage entsprechender

Dokumente zur Glaubhaftmachung vor Ausstellung
der Bescheinigung abzusehen. Eine Überprüfung
der Angaben findet nicht statt.
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Unterlagen

5.3.1.1.2 Für den Fall, dass auf eine Prüfung
nicht verzichtet werden kann, können von
einem freizügigkeitsberechtigten UB nur die in
§ 5a Absatz 1 genannten und von einem
Familienangehörigen, der ebenfalls UB ist, nur
die in § 5a Absatz 2 genannten Dokumente
verlangt werden.
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§ 5a FreizügG/EU Unterlagen UB
(1)Die zuständige Behörde darf in den Fällen des

§ 5 Abs. 2 von einem UB den gültigen
Personalausweis oder Reisepass und im Fall
des

1. § 2 Abs. 2 Nr. 1 *eine Einstellungsbestätigung
oder eine Beschäftigungsbescheinigung des
Arbeitgebers, [Arbeitnehmer o. Berufsausbild.]
[*gestrichen: wenn er nicht Arbeitssuchender

ist]

56



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 57

§ 5a FreizügG/EU – Unterlagen UB
2. § 2 Abs. 2 Nr. 2 einen Nachweis über seine

selbständige Tätigkeit,
3. § 2 Abs. 2 Nr. 5 einen Nachweis über ausreichenden

Krankenversicherungsschutz und ausreichende
Existenzmittel [nicht erwerbstätige UB]

 verlangen.
 Ein nicht erwerbstätiger UB im Sinne des § 2 Abs. 2

Nr. 5, der eine Bescheinigung vorlegt, dass er im
Bundesgebiet eine Hochschule oder andere Ausbil-
dungseinrichtung besucht, muss die Voraus-
setzungen nach Satz 1 Nr. 3 nur glaubhaft machen.
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§ 2 Abs. 2 Unionsrechtlich
freizügigkeitsberechtigt sind:

1. UB, die sich als Arbeitnehmer oder zur
Berufsausbildung aufhalten wollen,

1a. UB, die sich zur Arbeitsuche aufhalten,
für bis zu sechs Monate und darüber
hinaus nur, solange sie nachweisen
können, dass sie weiterhin Arbeit
suchen und begründete Aussicht haben,
eingestellt zu werden,
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§ 2 Abs. 2 Unionsrechtlich
freizügigkeitsberechtigt sind:

2. UB, wenn sie zur Ausübung einer
selbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt sind
(niedergelassene selbständige Erwerbstätige),

3. UB, die, ohne sich niederzulassen, als
selbständige Erwerbstätige Dienstleistungen
im Sinne des Art. 57 AEUV erbringen wollen
(Erbringer von DL), wenn sie zur Erbringung
der Dienstleistung berechtigt sind,
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§ 2 Abs. 2 Unionsrechtlich
freizügigkeitsberechtigt sind:

4. UB als Empfänger von Dienstleistungen,
5. nicht erwerbstätige UB unter den Voraus-

setzungen des § 4,
6. Familienangehörige unter den

Voraussetzungen der §§ 3 und 4,
7. UB und ihre Familienangehörigen, die ein

Daueraufenthaltsrecht erworben haben.
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Und jetzt ist der Kollege Claudius Voigt dran!



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 62

Freizügigkeit
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§ 5 Aufenthaltskarten, Bescheinigung
über das Daueraufenthaltsrecht

(1)Freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen,
die nicht UB sind, wird von Amts wegen innerhalb
von sechs Monaten, nachdem sie die
erforderlichen Angaben gemacht haben, eine
Aufenthaltskarte für Familienangehörige von UB
ausgestellt, die fünf Jahre gültig sein soll. Eine
Bescheinigung darüber, dass die erforderlichen
Angaben gemacht worden sind, erhält der
Familienangehörige unverzüglich.
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Freizügigkeit

AVV 5.0 Allgemeines
Für keine Gruppe von Unionsbürgern

(Erwerbstätige und Nichterwerbstätige) ist
ein Aufenthaltstitel erforderlich.
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Familie
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Familiennachzug zu UB

Die Voraussetzungen der § 27 ff AufenthG
gelten nicht:
Keine Deutschkenntnisse
Kindernachzugsalter 16/18 gilt nicht
Sonstige Familienangehörige



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 67

§ 3 Familienangehörige
(1)Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis

5 genannten Unionsbürger haben das Recht
nach § 2 Abs. 1, wenn sie den UB begleiten
oder ihm nachziehen.
 Für Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 5

genannten UB [nicht erwerbstätige UB] gilt
dies nach Maßgabe des § 4.
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§ 3 Familienangehörige
(2) Familienangehörige sind
1. der Ehegatte, der Lebenspartner und die Ver-

wandten in gerader absteigender Linie der in
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und 7 genannten Personen
oder ihrer Ehegatten, die noch nicht 21 Jahre alt
sind,

2. die Verwandten in gerader aufsteigender und in
gerader absteigender Linie der in § 2 Abs. 2 Nr.
1 bis 5 und 7 genannten Personen oder ihrer Ehe-
gatten oder Lebenspartner, denen diese Perso-
nen oder ihre Ehegatten Unterhalt gewähren.
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3.1 Voraussetzungen des abgeleiteten Auf-
enthaltsrechts von Familienangehörigen
3.1.0 Abs. 1 stellt klar, dass die Familienangehöri-

gen von UB ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht
genießen.
Die Freizügigkeit der Familienangehörigen dient

primär dem Zweck, die Ausübung der Freizügigkeit
durch die UB zu erleichtern.
Die Freizügigkeit der Familienangehörigen ist

daher auch auf die Herstellung der Familieneinheit
ausgerichtet und in Bestand und Dauer mit dem
Aufenthaltsrecht des freizügigkeitsberechtigten UB
verknüpft.
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3.1.0 AVwV
 Das Aufenthaltsrecht des Ehegatten knüpft an die

bestehende Ehe an.
 Dies hat zur Folge, dass auch ein Ehegatte aus einem

Drittstaat, der von dem freizügigkeitsberechtigten UB
getrennt lebt, bis zur rechtskräftigen Scheidung ein
Aufenthaltsrecht besitzt, sofern der UB nicht durch
Wegzug ins Ausland sein Freizügigkeitsrecht aufgibt.
 Zum Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen

Ehegatten eines UB bei Scheidung oder Aufhebung
der Ehe siehe Nummer 3.5.
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3.1.0 AVwV
Beim Kindernachzug sind die Sorgeberechti-

gung bzw. das Aufenthaltsbestimmungsrecht
des nachholenden Elternteils nach § 3 Abs. 1
keine Voraussetzungen für Einreise und
Aufenthalt des Kindes.
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3.1.0 AVwV
Bestehen allerdings begründete Anhaltspunkte

dafür, dass die Einreise und der Aufenthalt des
Kindes von der Sorgeberechtigung bzw. dem
Aufenthaltsbestimmungsrecht eines Elternteils
nicht gedeckt ist, kann zur Verhinderung von
rechtsmissbräuchlicher Ausübung des
Freizügigkeitsrechts (insbesondere
Kindesentziehung) eine Versagung der Einreise
oder eine Feststellung des Verlustes in Betracht
kommen.
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Aufenthaltskarte für Familienan-
gehörige aus Drittstaaten - § 5 Abs. 1
Ist von Amts wegen innerhalb von 6 Monaten

auszustellen nach dem die erforderlichen Angaben
gemacht wurden
Eine Bescheinigung darüber, dass die

erforderlichen Angaben gemacht worden sind ist
unverzüglich auszustellen
Bescheinigung und Aufenthaltskarte haben

rein deklaratorischen Charakter!
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Aufenthaltskarte für Familienan-
gehörige aus Drittstaaten - § 5 Abs. 1
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Welche Unterlagen darf die ABH von
Familienangehörigen verlangen?
 § 5a Abs. 2 FreizügG/EU
(2) Die zuständige Behörde darf von Familienangehöri-

gen in den Fällen des § 5 Abs. 2 oder für die
Ausstellung der Aufenthaltskarte einen anerkannten
oder sonst zugelassenen gültigen Pass oder
Passersatz und zusätzlich Folgendes verlangen:

1. einen Nachweis über das Bestehen der familiären
Beziehung, bei Verwandten in absteigender und
aufsteigender Linie einen urkundlichen Nachweis
über Voraussetzungen des § 3 Abs. 2,
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Welche Unterlagen darf die ABH von
Familienangehörigen verlangen?
 § 5a FreizügG/EU
(2)Die zuständige Behörde darf von

Familienangehörigen … Folgendes verlangen:
2. eine Meldebestätigung des UB, den die

Familienangehörigen begleiten oder dem sie
nachziehen.
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FreizügigkeitsRL Erwägung Nr. 5
 Das Recht aller UB, sich im Hoheitsgebiet der MS frei

zu bewegen und aufzuhalten, sollte, wenn es unter
objektiven Bedingungen in Freiheit und Würde
ausgeübt werden soll, auch den Familienangehörigen
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit gewährt werden.
 Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der Begriff des

Familienangehörigen auch den eingetragenen
Lebenspartner umfassen, wenn nach den Rechtsvor-
schriften des Aufnahmemitgliedstaats die eingetra-
gene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt wird.
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Liste der europäischen Staaten ohne
Lebenspartnerschaftsgesetzt

EU-MS: Bulgarien, Estland, Griechenland,
Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Malta, Polen, Rumänien, Zypern (Portugal)
Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus,

Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kosovo,
Monaco, Mazedonien, Moldau, Montenegro,
Russland, San Marino, Serbien, Slowakei,
Türkei, Ukraine, Vatikanstadt,
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Art. 2 RL Begriffsbestimmungen
2. „Familienangehöriger“
c) die Verwandten in gerader absteigender Linie des UB

und des Ehegatten oder des Lebenspartners im
Sinne von Buchstabe b), die das 21. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben oder denen von diesen
Unterhalt gewährt wird;

d) die Verwandten in gerader aufsteigender Linie des
UB und des Ehegatten oder des Lebenspartners im
Sinne von Buchstabe b), denen von diesen Unterhalt
gewährt wird;
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Art. 3 RL Berechtigte
(2)Unbeschadet eines etwaigen persönlichen

Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt der
Betroffenen erleichtert der AufnahmeMS nach
Maßgabe seiner innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Einreise und den
Aufenthalt der folgenden Personen:
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Art. 3 RL Berechtigte
(2) Unbeschadet …erleichtert der AufnahmeMS …den

Aufenthalt der folgenden Personen:
a) jedes nicht unter die Definition in Art. 2 Nr. 2

fallenden Familienangehörigen ungeachtet seiner
Staatsangehörigkeit, dem der primär aufenthalts-
berechtigte UB im Herkunftsland Unterhalt gewährt
oder der mit ihm im Herkunftsland in häuslicher
Gemeinschaft gelebt hat, oder wenn schwerwie-
gende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege
des Familienangehörigen durch den UB zwingend
erforderlich machen;
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Art. 3 RL Berechtigte
(2) Unbeschadet …erleichtert der AufnahmeMS …den

Aufenthalt der folgenden Personen:
b) des Lebenspartners, mit dem der UB eine

ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte
Beziehung eingegangen ist.
 Der AufnahmeMS führt eine eingehende

Untersuchung der persönlichen Umstände durch
und begründet eine etwaige Verweigerung der
Einreise oder des Aufenthalts dieser Personen.
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3.0 AVV Allgemeines
In Fällen, in denen die ABH das Nichtbestehen

bzw. den Verlust des Freizügigkeitsrechts
festgestellt hat, weil die Voraussetzungen für
einen Familiennachzug nicht gegeben sind
(§§ 5 Absatz 5, 11 Absatz 2), kommt für
Familienangehörige ggf. die Erteilung einer AE
aus humanitären Gründen nach dem AufenthG
in Betracht.
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§ 3 Familienangehörige
(4) Die Kinder eines freizügigkeitsberechtigten UB

und der Elternteil, der die elterliche Sorge für die
Kinder tatsächlich ausübt, behalten auch nach
dem Tod oder Wegzug des UB, von dem sie ihr
Aufenthaltsrecht ableiten, bis zum Abschluss
einer Ausbildung ihr Aufenthaltsrecht, wenn sich
die Kinder im Bundesgebiet aufhalten und eine
Ausbildungseinrichtung besuchen.



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 85

§ 3 Familienangehörige
(5) Ehegatten oder Lebenspartner, die nicht UB sind,

behalten bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe
oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft ein
Aufenthaltsrecht, wenn sie die für UB geltenden
Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder
Nr. 5 erfüllen und wenn

1. die Ehe oder die Lebenspartnerschaft bis zur
Einleitung des gerichtlichen Scheidungs- oder
Aufhebungsverfahrens mindestens drei Jahre
bestanden hat, davon mindestens ein Jahr im
Bundesgebiet,
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§ 3 Familienangehörige
(5) Ehegatten oder Lebenspartner, die nicht UB sind,

behalten (..)  erfüllen und wenn
2. ihnen durch Vereinbarung der Ehegatten oder der

Lebenspartner oder durch gerichtliche Entscheidung
die elterliche Sorge für die Kinder des UB übertragen
wurde,

3. es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforder-
lich ist, insbesondere weil dem Ehegatten oder dem
Lebenspartner wegen der Beeinträchtigung seiner
schutzwürdigen Belange ein Festhalten an der Ehe
oder der Lebenspartnerschaft nicht zugemutet
werden konnte, oder
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§ 3 Familienangehörige
(5) Ehegatten oder Lebenspartner, die nicht UB sind,

behalten (..)  erfüllen und wenn
4. ihnen durch Vereinbarung der Ehegatten oder der

Lebenspartner oder durch gerichtliche Entscheidung
das Recht zum persönlichen Umgang mit dem
minderjährigen Kind nur im Bundesgebiet
eingeräumt wurde.

 § 3 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 6 und 7 sind für
Personen nach Satz 1 nicht anzuwenden; insoweit ist
das Aufenthaltsgesetz anzuwenden.
(Familiennachzug)
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§ 4 Nicht erwerbstätige
Freizügigkeitsberechtigte

 Nicht erwerbstätige UB und ihre Familienangehö-
rigen, die den UB begleiten oder ihm nachziehen,
haben das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie über
ausreichenden Krankenversicherungsschutz und
ausreichende Existenzmittel verfügen.
 Hält sich der UB als Student im Bundesgebiet

auf, haben dieses Recht nur sein Ehegatte,
Lebenspartner und seine Kinder, denen Unterhalt
gewährt wird.
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Der Däne F, seit fünf Jahren Arbeitnehmer in

Deutschland, kommt zu Ihnen und fragt Sie,
welches Aufenthaltspapier seine vor zwei
Wochen mit einem Visum zum Ehegatten-
nachzug eingereiste togoische Ehefrau erhalten
wird.
Seine Ehefrau spricht kein Wort deutsch und ist

erst 17 Jahre alt.
Wie hat sie das Visum bekommen und was

erhält sie von der ABH?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Wäre F Deutscher (oder würde F in Dänemark

leben), hätte seine Frau das Visum nicht
erhalten, da die Bedingungen des § 30 Abs. 1
AufenthG nicht erfüllt werden.
Als Ehefrau eines freizügigkeitsberechtigten

Dänen muss sie diese Voraussetzungen nicht
erfüllen. Die Ehe ist anerkannt.
Durch die Visumerteilung erhält seine Frau eine

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines
UB. (§ 5 Abs. 1 FreizügG/EU)
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Herr G. ist togolesischer Staatsbürger. Sein

fünfjähriges Kind hat die griechische
Staatsbürgerschaft. Beide leben jetzt in
Hamburg, das Kind geht in den Kindergarten.
Welches Aufenthaltspapier kann Herr G.

erhalten?
Darf Herr G. arbeiten?
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Antworten
Problem ist: Nach dem Wortlaut von § 3 Abs. 2

zählt Herr G. nur dann als Familienangehöriger
eines UB, wenn ihm von seinem Kind Unterhalt
geleistet würde.
Da dies wohl kaum möglich sein dürfte, stellen

die Verwaltungsvorschriften zum FreizügG in
Nr. 3.2.2.2 folgendes fest:
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Antworten
 „Ausnahmsweise kann aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 auch

dann ein Aufenthaltsrecht abgeleitet werden, wenn
nicht der UB seinem Verwandten den Unterhalt
gewährt, sondern es sich umgekehrt verhält. Dies ist
der Fall, wenn es sich bei dem UB um einen
freizügigkeitsberechtigten Minderjährigen handelt, der
von einem drittstaatsangehörigen Elternteil tatsächlich
betreut wird, diese Betreuung erforderlich ist und
keine öffentlichen Mittel in Anspruch genommen
werden (vgl. EuGH, Urteil vom 19. Oktober 2004, Rs.
C-200/02 – Zu/Chen, Rn. 42 ff.).“



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 94

Antworten
 Das heißt: Wenn der Lebensunterhalt für das Kind und

Herrn G. gesichert sein sollte, wäre er
freizügigkeitsberechtigter Familienangehöriger und
müsste eine Aufenthaltskarte erhalten.
 Damit hat er automatisch auch die Berechti-gung zur

Ausübung jeder Erwerbstätigkeit. Art. 23 UnionsRL:
„Die Familienangehörigen eines UB, die das Recht auf
Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt in
einem MS genießen, sind ungeachtet ihrer StA
berechtigt, dort eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer
oder Selbstständiger aufzunehmen.“
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Herr M. ist deutscher Staatsbürger. Er hat ein

halbes Jahr lang in Schweden gelebt und
gearbeitet und hat dort Herrn D., einen russischen
Staatsbürger, kennen und lieben gelernt.
Sie sind in Schweden eine eingetragene

Lebenspartnerschaft eingegangen und möchten
gern nach Deutschland umziehen.
Herr D. spricht kein Wort deutsch. Ist dies ein

Problem?
Welches Aufenthaltspapier wird Herr D. in

Deutschland erhalten?
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Antworten
Da der Deutsche M seine Freizügigkeit

wahrgenommen hat, gelten bei seiner Rückkehr
nach Deutschland für ihn und seinen Partner
das FreizügG/EU und nicht die strengen Regeln
des AufenthG.
Herr D benötigt somit keine Deutschkenntnisse

und erhält in Deutschland die Aufenthaltskarte
für Familienangehörige eines UB
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Frau K. ist norwegische Staatsangehörige. Sie ist

seit vier Jahren verheiratet mit Herrn J., einem
brasilianischen Staatsangehörigen. Beide leben seit
etwa acht Monaten in Deutschland.
Sie trennen sich, da Frau K. eine neue Partnerin

kennen gelernt hat.
Kann Herr J. in Deutschland bleiben?
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Antworten
Frau K ist als EWR Angehörige UB gleichgestellt
Herrn J  steht zuerst einmal ein Aufenthaltsrecht

bis zur Einleitung der Scheidung zu.
Ehegatten oder Lebenspartner, die nicht UB sind,

behalten bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe
(..) ein Aufenthaltsrecht, wenn sie die für UB
geltenden Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 oder Nr. 5 erfüllen (§ 3 Abs. 5 FreizügG/EU
[Arbeitnehmer, Ausbildung, Arbeitssuche, Selb-
ständige, Dienstleister, nicht erwerbstätige UB]
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Antworten
Daneben gilt: Wenn die Ehe bis zur Einleitung

des gerichtlichen Scheidungs- oder
Aufhebungsverfahrens mindestens drei Jahre
bestanden hat, davon mindestens ein Jahr im
Bundesgebiet, dann entsteht ein
eigenständiges Aufenthaltsrecht.
Auffangnorm kann hier auch § 31 AufenthG

sein
Ansonsten humanitäre AE prüfen
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Herr G. ist slowenischer Staatsbürger. Er hat mit

Frau G, einer serbischen Staatsbürgerin, ein
gemeinsames 7jähriges Kind.
Herr G. verlässt die beiden und zieht nach

Frankreich.
Frau G. und das Kind leben von Hartz IV.
Kann das Kind in Deutschland bleiben?
Kann die Mutter in Deutschland bleiben?
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Antworten
Für Frau G gilt § 3 Abs. 4: Die Kinder eines frei-

zügigkeitsberechtigten UB und der Elternteil, der
die elterliche Sorge für die Kinder tatsächlich aus-
übt, behalten auch nach dem Tod oder Wegzug
des UB, von dem sie ihr Aufenthaltsrecht ableiten,
bis zum Abschluss einer Ausbildung ihr Aufent-
haltsrecht, wenn sich die Kinder im Bundesgebiet
aufhalten und eine Ausbildungseinrichtung [auch
bereits Grundschule] besuchen.
Aufenthaltszeiten und Ehezeiten prüfen, ob

Daueraufenthaltsrecht entstanden ist.
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Daueraufenthaltsrecht
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Daueraufenthaltsrecht

§ 4a FreizügG/EU
Unabhängig vom ursprünglichen

Aufenthaltsgrund
Voraussetzung: fünf Jahre rechtmäßiger

Aufenthalt nach dem FreizügG/EU
Keine Einschränkungen bei Anspruch auf

Sozialleistungen und Arbeitsmarktzugang
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Daueraufenthaltskarte

 Für Familienangehörige aus Drittstaaten
 Unabhängig vom ursprünglichen

Aufenthaltsgrund
 Voraussetzung: fünf Jahre rechtmäßiger

Aufenthalt nach dem FreizügG/EU
 Keine Einschränkungen bei Anspruch auf

Sozialleistungen und Arbeitsmarktzugang
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§ 5 FreizügG/EU
(5)Auf Antrag wird UB unverzüglich ihr Dauerauf-

enthaltsrecht bescheinigt. Ihren daueraufent-
haltsberechtigten Familienangehörigen, die
nicht UB sind, wird innerhalb von sechs
Monaten nach Antragstellung eine
Daueraufenthaltskarte ausgestellt.

(6)Für den Verlust des Daueraufenthaltsrechts
nach § 4a Abs. 7 gilt Absatz 4 Satz 1
entsprechend.
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§ 4a Daueraufenthaltsrecht

(1) Unionsbürger, die sich seit fünf Jahren ständig
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben,
haben unabhängig vom weiteren Vorliegen der
Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 das Recht auf
Einreise und Aufenthalt (Daueraufenthaltsrecht).

 Ihre Familienangehörigen, die nicht UB sind, haben
dieses Recht, wenn sie sich seit fünf Jahren mit dem
UB ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
haben.
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EuGH U. v. 21.12.2011 - C-424/10, C-
425/10 zu Art. 16 I RL 2004/38/EG

1. Ein UB erwirbt keinen Daueraufenthalt gemäß Art.
16 Abs. 1 der UB-RL trotz einer Aufenthaltszeit
von über fünf Jahren in einem MS, wenn er ledig-
lich aufgrund des nationalen Rechts dieses
Staates ein Aufenthaltsrecht hat und die
Voraussetzungen des Art. 7 dieser Richtlinie
(erwerbstätig, Familienangehöriger eines
Erwerbstätigen oder eigene ausreichende
Existenzmittel) nicht erfüllt.
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EuGH U. v. 21.12.2011 - C-424/10, C-
425/10 zu Art. 16 I RL 2004/38/EG

2. Für die Zwecke des Erwerbs des Rechts auf
Daueraufenthalt gem. Art. 16 Abs. 1 der UB-
RL sind Aufenthaltszeiten eines DSA in einem
MS vor dem Beitritt dieses Drittstaats zur EU,
soweit sie im Einklang mit den Voraus-
setzungen des Art. 7 Abs. 1 dieser RL stehen,
zu berücksichtigen.
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4a.1 Allgemeine Voraussetzungen
Familienangehörige von Unionsbürgern müssen

sich zum Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts
nach § 4a fünf Jahre lang ununterbrochen mit
dem UB im Bundesgebiet aufgehalten haben.
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4a.1 Allgemeine Voraussetzungen
Bei einem drittstaatsangehörigen Familienan-

gehörigen eines Staatsangehörigen eines
Beitrittsstaates ist eine Anrechnung des Vor-
aufenthalts möglich, wenn er sich als Familien-
angehöriger des Staatsangehörigen eines
neuen MS mit diesem fünf Jahre lang ununter-
brochen im Bundesgebiet aufgehalten hat.
Dieser Grundsatz gilt entsprechend für die Fälle

des § 4a Absatz 3, 4 und 5.
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§ 4a Daueraufenthaltsrecht
(2) Abweichend von Abs. 1 haben UB nach § 2 Abs. 2

Nr. 1 bis 3 vor Ablauf von fünf Jahren das
Daueraufenthaltsrecht, wenn sie

1. sich mindestens drei Jahre ständig im Bundesgebiet
aufgehalten und mindestens während der letzten
zwölf Monate im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit
ausgeübt haben und [zusätzlich]

a) zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem
Erwerbsleben das 65. Lebensjahr erreicht haben
oder

b) ihre Beschäftigung im Rahmen einer
Vorruhestandsregelung beenden oder
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§ 4a Abs. 2 Daueraufenthaltsrecht
2. ihre Erwerbstätigkeit infolge einer vollen

Erwerbsminderung aufgeben,
a) die durch einen Arbeitsunfall oder eine

Berufskrankheit eingetreten ist und einen
Anspruch auf eine Rente gegenüber einem
Leistungsträger im Bundesgebiet begründet, oder

b) nachdem sie sich zuvor mindestens zwei Jahre
ständig im Bundesgebiet aufgehalten haben oder
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§ 4a Abs. 2 Daueraufenthaltsrecht
3. drei Jahre ständig im Bundesgebiet erwerbs-

tätig waren und anschließend in einem
anderen MS der EU erwerbstätig sind, ihren
Wohnsitz im Bundesgebiet beibehalten und
mindestens einmal in der Woche dorthin
zurückkehren; für den Erwerb des Rechts
nach Nr. 1 und 2 gelten die Zeiten der
Erwerbstätigkeit in einem anderen MS der EU
als Zeiten der Erwerbstätigkeit im
Bundesgebiet.
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Aufenthaltsrecht für DSA bei Tod
des UB

 Daueraufenthalt erhält, wenn beim Tod des
UB dieser seit 2 Jahren im Bundesgebiet oder
Tod des UB infolge eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit, wenn DSA seinen
ständigen Aufenthalt beim UB hatte
 Weiterer Aufenthalt, wenn DSA die Voraus-

setzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1-3 und
mindestens 1 Jahr Aufenthalt.
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Aufenthaltsrecht für DSA bei Tod
des UB

 Auffangnorm das AufenthG
 § 31 AufenthG (eigenständiges

Aufenthaltsrecht der Ehegatten)
 oder humanitärer Aufenthalt im AufenthG, je

nach Sachverhalt



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 116

§ 4a Daueraufenthaltsrecht
(4)Die Familienangehörigen eines UB, der das

Daueraufenthaltsrecht nach Absatz 2 [Rente,
3 Jahre Arbeit in D und dann Dienstleister]
erworben hat, haben ebenfalls das
Daueraufenthaltsrecht, wenn sie bei dem
Unionsbürger ihren ständigen Aufenthalt
haben.
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§ 4a Daueraufenthaltsrecht

(5)Familienangehörige nach § 3 Abs. 3 bis 5
[Tod des UB, Personensorge bei Tod des UB,
Scheidung] erwerben das Daueraufenthalts-
recht, wenn sie sich fünf Jahre ständig
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten.
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§ 4a Daueraufenthaltsrecht
(6) Der ständige Aufenthalt wird nicht berührt durch
1. Abwesenheiten bis zu insgesamt sechs Monaten im

Jahr oder
2. Abwesenheit zur Ableistung des Wehrdienstes oder

eines Ersatzdienstes sowie
3. eine einmalige Abwesenheit von bis zu zwölf aufein-

ander folgenden Monaten aus wichtigem Grund,
insbesondere auf Grund einer Schwangerschaft und
Entbindung, schweren Krankheit, eines Studiums,
einer Berufsausbildung oder einer beruflichen
Entsendung.
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§ 4a Daueraufenthaltsrecht
(7) Eine Abwesenheit aus einem seiner Natur nach nicht

nur vorübergehenden Grund von mehr als zwei
aufeinander folgenden Jahren führt zum Verlust des
Daueraufenthaltsrechts.

 4a.7 AVwV Verlust
 Absatz 7 enthält eine Regelung für den Verlust des

Daueraufenthaltsrechts.
 Zur Auslegung des Begriffs „Abwesenheit aus einem

seiner Natur nach nicht nur vorübergehenden
Grund“ siehe Nummer 51.1.5 AufenthG-VwV.
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51.1.5.1 AVwV AufenthG Nicht nur
vorübergehende Ausreise

Die Erlöschungswirkung tritt nur ein, wenn objektiv
feststeht, dass der Ausländer nicht nur
vorübergehend das Bundesgebiet verlassen hat.
Dies kann angenommen werden, wenn er seine

Wohnung und Arbeitsstelle aufgegeben hat und
unter Mitnahme seines Eigentums ausgereist ist
oder wenn er sich zur endgültigen Ausreise
verpflichtet hat (z. B. zur Abwendung einer
Ausweisung).
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51.1.5.1 AVwV zum AufenthG
Entscheidend ist nicht, ob der Ausländer

subjektiv auf Dauer im Ausland bleiben oder ob
er irgendwann ins Bundesgebiet zurückkehren
will.
Maßgeblich ist allein, ob der Zweck des

Auslandsaufenthalts seiner Natur nach von
vornherein nur eine vorübergehende Abwesen-
heit vom Bundesgebiet erfordert oder nicht.
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§ 9 FreizügG/EU Strafvorschriften
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-

strafe wird bestraft, wer entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 in
das Bundesgebiet einreist oder sich darin aufhält.
 9.2 AVwV Die zunehmende Gleichstellung von UB mit

Inländern rechtfertigt es, eine unerlaubte Einreise bei
UB milder zu bestrafen als bei sonstigen Drittauslän-
dern. Das Strafmaß orientiert sich deshalb an der
Vorschrift des § 24 PassG, wonach ein Deutscher, der
gegen ein Ausreiseverbot verstößt, mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft wird.
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§ 10 FreizügG/EU Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 1 lt. b

oder entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 3 ein  dort genanntes
Dokument nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 2 einen Pass oder Passersatz nicht
besitzt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 1 lt. a einen Pass oder Passersatz
nicht mit sich führt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Abs. 1 und 3
mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro, in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden.
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Einbürgerung

Mehrstaatigkeit wird generell hingenommen bei
allen UB und CH.
Gilt für die Anspruchseinbürgerung (§ 10 StAG)

ebenso wie für die Ermessenseinbürgerung
(§ 8 StAG)
Ansonsten gelten die gleichen

Einbürgerungsvorschriften wie für DSA.
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§ 13 Staatsangehörige der
Beitrittsstaaten

Soweit nach Maßgabe des Vertrages vom
25.04.05 über den Beitritt der Republik
Kroatien zur EU abweichende Regelungen
anwendbar sind, findet dieses Gesetz
Anwendung, wenn die Beschäftigung durch die
Bundesagentur für Arbeit gemäß § 284 Abs. 1
des SGB III genehmigt wurde.
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§ 15 Übergangsregelung

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte
Aufenthaltserlaubnis-EU gilt als
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines
Unionsbürgers fort.
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Und jetzt ist der Kollege Claudius Voigt dran!
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Verlust des Freizügigkeitsrecht
und Beendigung des Aufenthaltes
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 Das Nichtbestehen des Rechts nach Abs. 1
kann festgestellt werden, wenn feststeht,
dass die betreffende Person das Vorliegen
einer Voraussetzung für dieses Recht durch
die Verwendung von gefälschten oder
verfälschten Dokumenten oder durch
Vorspiegelung falscher Tatsachen
vorgetäuscht hat.

§ 2 Abs. 7 Recht auf Einreise und
Aufenthalt
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 Das Nichtbestehen des Rechts nach Abs. 1
kann bei einem Familienangehörigen, der
nicht UB ist, außerdem festgestellt werden,
wenn feststeht, dass er dem UB nicht zur
Herstellung oder Wahrung der familiären LG
nachzieht oder ihn nicht zu diesem Zweck
begleitet.

§ 2 Abs. 7 Recht auf Einreise und
Aufenthalt
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 Einem Familienangehörigen, der nicht UB ist,
kann in diesen Fällen die Erteilung der
Aufenthaltskarte oder des Visums versagt
werden oder seine Aufenthaltskarte kann
eingezogen werden.
 Entscheidungen nach den Sätzen 1 bis 3

bedürfen der Schriftform.

§ 2 Abs. 7 Recht auf Einreise und
Aufenthalt
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Änderungen FreizügG/EU

Änderung des § 11 Abs. 1 FreizügG/EU:
Die Mitteilungspflichten nach § 87 Abs. 2 Nr. 1

bis 3 des AufenthG bestehen insoweit, als die
dort genannten Umstände auch für die Feststel-
lung nach § 2 Absatz 7, § 5 Abs. 4 und § 6
Abs. 1 entscheidungserheblich sein können.
[1-3: kein Auf-titel o. Duldung; Verstoß gegen

räumliche Beschränkung; Ausweisungsgrund]

132
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§ 5 FreizügG/EU
(4) Sind die Voraussetzungen des Rechts nach § 2

Abs. 1 innerhalb von fünf Jahren nach Begrün-
dung des ständigen rechtmäßigen Aufenthalts
im Bundesgebiet entfallen oder liegen diese
nicht vor, kann der Verlust des Rechts nach § 2
Abs. 1 festgestellt und bei Familienangehörigen,
die nicht UB sind, die Aufenthaltskarte
eingezogen werden.

 § 4a Abs. 6 [unschädliche Abwesenheitszeiten] gilt
entsprechend.
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Aus der Begründung zu § 5 Abs. 4

(…) Dazu hat der EuGH in seinem Urteil in den
verbundenen Rechtssachen C-424/10 und C-
425/10, Ziolkowski und Szeja, vom 21.12.2011
festgestellt, dass Unionsbürger erst dann ein
Daueraufenthaltsrecht erwerben, wenn ihr
Aufenthalt fünf Jahre lang im Sinn des
Freizügigkeitsrechts rechtmäßig war.

134
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Verlust des Freizügigkeitsrechts
Administrative Ausweisung nach § 5 Abs. 4:
Wegfall der Freizügigkeitsvoraussetzungen

nach § 2 Abs. 1 innerhalb der ersten 5 Jahre
Dazu gehört bei Nicht-Erwerbstätigen auch die

Inanspruchnahme von Sozialhilfe
Inanspruchnahme von Sozialleistungen darf

aber nicht automatisch zu einer Ausweisung
führen
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Verlust des Freizügigkeitsrechts
Administrative Ausweisung nach § 5 Abs. 4:
Ermessensentscheidung der ABH
Die Betroffenen sind vor Entscheidung anzuhören
Schriftliche Verlustfeststellung durch ABH

erforderlich (Verwaltungsakt)
Nach einer Verlustfeststellung ist jederzeit eine

legale Wiedereinreise und neue Begründung des
Freizügigkeitsrechts möglich.
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Verlust des Freizügigkeitsrechts

Ausweisung aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit (§ 6):
Strafrechtliche Verurteilung allein genügt nicht „Es

muss eine tatsächliche und hinreichend schwere
Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der
Gesellschaft berührt.“ (§ 6 II S. 3)
Betroffenen sind vor der Entscheidung anzuhören
Schriftliche Verlustfeststellung erforderlich
Bei Verlust nach § 6: Wiedereinreisesperre
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(1)Der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 kann
unbeschadet des § 2 Abs. 7 [Täuschung] und
des 5 Abs. 4 [Wegfall der Voraussetzungen]
nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit (Artikel 45 Abs. 3,
Artikel 52 Abs. 1 AEUV) festgestellt und die
Bescheinigung über das Daueraufenthalts-
recht oder die Aufenthaltskarte oder
Daueraufenthaltskarte eingezogen werden.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(1)…Aus den in Satz 1 genannten Gründen kann
auch die Einreise verweigert werden. Die
Feststellung aus Gründen der öffentlichen
Gesundheit kann nur erfolgen, wenn die
Krankheit innerhalb der ersten drei Monate
nach Einreise auftritt.
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UB RL Erwägung Nr. 16

Solange die Aufenthaltsberechtigten die
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitglied-
staats nicht unangemessen in Anspruch
nehmen, sollte keine Ausweisung erfolgen.
Die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen

sollte daher nicht automatisch zu einer
Ausweisung führen.
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6.0.1 AVwV
Das Freizügigkeitsgesetz/EU regelt im Grund-

satz abschließend und umfassend die Beendi-
gung bzw. Beschränkung des Aufenthaltsrechts
von UB und ihrer freizügigkeitsberechtigten
Familienangehörigen.
Die Vorschriften nach Kapitel 5 AufenthG sind

mit Ausnahme einiger allgemeiner Regeln über
die Ausreisepflicht (§ 50 Abs. 3 bis 7) auf
diesen Personenkreis nicht anwendbar.
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6.0.5 AVwV
Für die Feststellung des Verlusts des Rechts auf

Einreise und Aufenthalt nach § 6 kann eine
vormals nach AuslG bzw. AufenthG verfügte
Ausweisung von Belang sein.
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6.0.5 AVwV
Dies ist der Fall, wenn es sich um Personen

handelt, die nach Erlass der Ausweisung durch
den Beitritt ihrer Heimatstaaten zur EU zu UB
wurden, oder die zwischenzeitlich
Familienangehörige von UB geworden sind
(z. B. durch Heirat, Vaterschaftsanerkennung).
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7.2.4 AVwV
„Altausweisungen“ (d. h. solche, die am 1.01.

2005 bestandskräftig waren) von UB bleiben
weiter wirksam.
Ein Wiederaufgreifen des rechtskräftig

abgeschlossenen Ausweisungsverfahrens
gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG kommt nicht in
Betracht, da sich die Rechtslage nicht
nachträglich zugunsten des Betroffenen
geändert hat.
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7.2.4 AVwV
Für ausgewiesene UB besteht somit ein

Einreiseverbot.
Liegen die Voraussetzungen für eine Befristung

der fortgeltenden Sperre nicht vor, kann – bei
gleichwohl erfolgter Einreise –
Abschiebungshaft angeordnet werden.
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6.0.6 AVwV
Gemäß Artikel 35 Freizügigkeitsrichtlinie kommt

das Freizügigkeitsrecht aus Gründen von
Rechtsmissbrauch im Einzelfall nicht zur
Entstehung.
Ausdrücklich nennt das Gemeinschaftsrecht den

Fall der Scheinehe, d. h. die Eheschließung ohne
Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft
ausschließlich zur Erlangung einer Rechtsstellung
nach dem Freizügigkeitsrecht.
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Rechtsmissbrauch Artikel 35 UB RL
Die MS können die Maßnahmen erlassen, die

notwendig sind, um die durch diese Richtlinie
verliehenen Rechte im Falle von Rechtsmiss-
brauch oder Betrug — wie z. B. durch
Eingehung von Scheinehen — zu verweigern,
aufzuheben oder zu widerrufen.
Solche Maßnahmen müssen verhältnismäßig

sein und unterliegen den Verfahrensgarantien
nach den Artikeln 30 und 31.
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6.1.1.1 AVwV
Eine Verletzung der ungeschriebenen Regeln des

menschlichen Zusammenlebens, die nicht zugleich
eine strafbare Handlung begründet, reicht hierfür
grundsätzlich nicht aus.
Es müssen zudem besondere Tatbestände der

Gefährdung der inneren Sicherheit oder eine
anderweitige schwere Beeinträchtigung
gewichtiger Rechtsgüter vorliegen.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(2)Die Tatsache einer strafrechtlichen
Verurteilung genügt für sich allein nicht, um
die in Absatz 1 genannten Entscheidungen
oder Maßnahmen zu begründen.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(2) Es dürfen nur im BZR noch nicht getilgte
strafrechtliche Verurteilungen und diese nur
insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen
zugrunde liegenden Umstände ein persönliches
Verhalten erkennen lassen, das eine
gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen
Ordnung darstellt. Es muss eine tatsächliche und
hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die
ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.
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6.2.1 AVwV
 Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung allein

darf auch bei schwereren Straftaten nicht zur
automatischen Feststellung des Rechtsverlusts führen.
 Die ABH muss das zu Grunde liegende persönliche

Verhalten eigenständig bewerten und eine Prognose
für die Zukunft erstellen, ob von dem straffällig
gewordenen UB eine Wiederholungsgefahr ausgeht,
die zum einen eine gegenwärtige Gefährdung der
öffentlichen Ordnung darstellt und darüber hinaus ein
Grundinteresse der BRD berührt.
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6.2.1 AVwV
Es ist notwendig, alle für die Entscheidung über

den Verlust des Freizügigkeitsrechts
wesentlichen Gesichtspunkte umfassend und
schlüssig zu begründen.
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6.2 AVwV
6.2.2.1 Entscheidend ist das der Straftat zu

Grunde liegende persönliche Verhalten.
Bei der Entscheidung über den Verlust des

Freizügigkeitsrechts ist daher außerdem
Folgendes zu beachten.
6.2.2.1.1 Vom Einzelfall losgelöste

Erwägungen oder eine generalpräventive
Begründung der Feststellung des Verlusts des
Freizügigkeitsrechts sind unzulässig.
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6.2.2.1.2 AVwV
Ein erheblicher Verstoß wird auch durch

wiederholte Begehung von Ordnungswidrig-
keiten oder durch wiederholte Begehung
leichter Kriminalität nicht zu bejahen sein.
Bei mittelschwerer oder schwerer Delinquenz

müssen eine sorgfältige Prüfung sowie eine
prognostische Bewertung durch die ABH
erfolgen.
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6.2.3 AVwV
Gemäß Satz 3 muss eine tatsächliche und

hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein
Grundinteresse der Gesellschaft berührt. (..)
Ob dieses berührt ist, muss im jeweiligen Einzelfall

entschieden und begründet werden. (…)
Zu den Grundinteressen der Gesellschaft gehören

beispielsweise die effektive Bekämpfung von
Drogenhandel und des sexuellen Missbrauchs von
Kindern.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 sind insbesondere
die Dauer des Aufenthalts des Betroffenen in
Deutschland, sein Alter, sein Gesundheitszustand, seine
familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und
kulturelle Integration in Deutschland und das Ausmaß
seiner Bindungen zum Herkunftsstaat zu
berücksichtigen.

(4) Eine Feststellung nach Absatz 1 darf nach Erwerb des
Daueraufenthaltsrechts nur aus schwerwiegenden
Gründen getroffen werden.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(5) Eine Feststellung nach Absatz 1 darf bei UB und
ihren Familienangehörigen, die ihren Aufenthalt
in den letzten zehn Jahren im Bundesgebiet
hatten, und bei Minderjährigen nur aus
zwingenden Gründen der öffentlichen
Sicherheit getroffen werden. Für Minderjährige
gilt dies nicht, wenn der Verlust des
Aufenthaltsrechts zum Wohl des Kindes
notwendig ist.
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§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(5) Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit
können nur dann vorliegen, wenn der Betroffene
wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens 5 Jahren verurteilt oder bei
der letzten rechtskräftigen Verurteilung Siche-
rungsverwahrung angeordnet wurde, wenn die
Sicherheit der BRD betroffen ist oder wenn vom
Betroffenen eine terroristische Gefahr ausgeht.



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ 159

§ 6 Verlust des Rechts auf Einreise
und Aufenthalt

(6) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Entscheidungen
oder Maßnahmen, die den Verlust des Aufenthaltsrechts
oder des Daueraufenthaltsrechts betreffen, dürfen nicht
zu wirtschaftlichen Zwecken getroffen werden.

(7) Wird der Pass, Personalausweis oder sonstige Passer-
satz ungültig, so kann dies die Aufenthaltsbeendigung
nicht begründen.

(8) Vor der Feststellung nach Absatz 1 soll der Betroffene
persönlich angehört werden. Die Feststellung bedarf der
Schriftform.
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§ 7 Ausreisepflicht
(1) UB oder ihre Familienangehörigen sind ausreise-

pflichtig, wenn die ABH festgestellt hat, dass das
Recht auf Einreise und Aufenthalt nicht besteht.

 In dem Bescheid soll die Abschiebung angedroht und
eine Ausreisefrist gesetzt werden.

 Außer in dringenden Fällen muss die Frist
mindestens einen Monat betragen.

 Wird ein Antrag nach § 80 Abs. 5 der VwGO gestellt,
darf die Abschiebung nicht erfolgen, bevor über den
Antrag entschieden wurde.
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§ 7 Abs. 2 FreizügG/EU
UB und ihre Familienangehörigen, die ihr Freizü-

gigkeitsrecht nach § 6 Abs. 1 verloren haben,
dürfen nicht erneut in das Bundesgebiet
einreisen und sich darin aufhalten.
Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen,

bei denen das Nichtbestehen des Freizügigkeits-
rechts nach § 2 Absatz 7 festgestellt worden ist,
kann untersagt werden, erneut in das Bundes-
gebiet einzureisen und sich darin aufzuhalten.
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§ 7 Abs. 2 FreizügG/EU
Dies soll untersagt werden, wenn ein besonders

schwerer Fall, insbesondere ein wiederholtes
Vortäuschen des Vorliegens der Voraussetzun-
gen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt,
vorliegt oder wenn ihr Aufenthalt die öOuS der
BRD in erheblicher Weise beeinträchtigt.
Bei einer Entscheidung nach den Sätzen 2 und

3 findet § 6 Absatz 3, 6 und 8 entsprechend
Anwendung.
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§ 6 Abs. 3, 6 und 8 FreizügG/EU
Berücksichtigung von: Dauer des Aufenthalts,

Alter, Gesundheitszustand, familiäre und
wirtschaftliche Lage, soziale und kulturelle
Integration und das Ausmaß der Bindungen
zum Herkunftsstaat
Die Entscheidungen (..) dürfen nicht zu

wirtschaftlichen Zwecken getroffen werden
Vor der Feststellung soll der Betroffene

angehört werden. Feststellung in Schriftform
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§ 7 Abs. 2 vs. Art. 15 UB-RL
 (3) Eine Entscheidung gemäß Abs. 1, mit der die

Ausweisung verfügt wird, darf nicht mit einem
Einreiseverbot des Aufnahmemitgliedstaats
einhergehen.
 (1) Die Verfahren der Artikel 30 und 31 finden

sinngemäß auf jede Entscheidung Anwendung, die
die Freizügigkeit von Unionsbürgern und ihren
Familienangehörigen beschränkt und nicht aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
Gesundheit erlassen wird.
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§ 7 Abs. 2 vs. Art. 32 UB-RL
Die UB-RL unterscheidet zwischen Maßnahmen aus

Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung
(Art. 27–Art. 33), und sonstigen Maßnahmen, mit
denen die Freizügigkeit eines UB oder ihrer
Familienangehörigen beschränkt wird.
Eine Wiedereinreisesperre sieht Art. 32 der UB-RL

nur für Personen vor, gegen die aus Gründen der
öOoS ein Aufenthaltsverbot verhängt worden ist.
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§ 7 Abs. 2 S. 5/6 FreizügG/EU
Das Verbot nach den Sätzen 1 bis 3 wird

von Amts wegen befristet.
Die Frist ist unter Berücksichtigung der

Umstände des Einzelfalles festzusetzen
und darf fünf Jahre nur in den Fällen des
§ 6 Abs. 1 überschreiten.
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§ 7 Abs. 2 S. 7/8 FreizügG/EU
Die Frist beginnt mit der Ausreise.
Ein nach angemessener Frist oder nach drei

Jahren gestellter Antrag auf Aufhebung oder
auf Verkürzung der festgesetzten Frist ist
innerhalb von sechs Monaten zu bescheiden.
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§ 6 Abs. 3, 6 und 8 FreizügG/EU
Berücksichtigung von: Dauer des Aufenthalts,

Alter, Gesundheitszustand, familiäre und
wirtschaftliche Lage, soziale und kulturelle
Integration und das Ausmaß der Bindungen
zum Herkunftsstaat
Die Entscheidungen (..) dürfen nicht zu

wirtschaftlichen Zwecken getroffen werden
Vor der Feststellung soll der Betroffene

angehört werden. Feststellung in Schriftform
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Aus der Gesetzesbegründung

Einführung einer Wiedereinreisesperre für
Personen, bei denen eine Verlustfeststellung
erfolgte, weil gemäß § 2 Abs. 7 „feststeht, dass
die betreffende Person das Vorliegen einer
Voraussetzung für dieses Recht durch die
Verwendung von gefälschten oder verfälschten
Dokumenten oder durch Vorspiegelung falscher
Tatsachen vorgetäuscht hat.“
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7.2 AVwV Wiedereinreisesperre???
7.2.1 Absatz 2 gilt nur für Feststellungen auf

Grundlage des § 6, nicht dagegen im Fall des § 5
Abs. 5 (so genannte „administrative Ausweisung“).
7.2.3 Die Wirkung einer befristeten Einreise-

sperre, nämlich das Wiederaufleben des
Freizügigkeitsrechts, darf nicht von weiteren
Voraussetzungen – wie etwa einer vorherigen
Ausreise – oder der Begleichung von Kosten, die
durch eine vorherige Abschiebung entstanden
sind, abhängig gemacht werden.
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Neu § 9 Abs. 1 FreizügG/EU
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit

Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige oder
unvollständige Angaben macht oder benutzt,
um für sich oder einen anderen eine
Aufenthaltskarte, eine Daueraufenthaltskarte
oder eine Bescheinigung über das Daueraufent-
haltsrecht zu beschaffen oder eine so
beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung
im Rechtsverkehr gebraucht.

171



Büro für Qualifizierung
der Flüchtlingsberatung

GGUA
FlüchtlingshilfeProjektQ

Neu § 9 FreizügG/EU
(2)Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit

Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 7
Abs. 2 Satz 1 in das Bundesgebiet einreist
oder sich darin aufhält.

(3)Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach
Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden.
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
 F aus Malta lebt seit 15 Jahren in Deutschland.
 Er besitzt eine Aufenthaltsberechtigung und arbeitet in

einem Imbiss, wo er etwa 650 Euro monatlich
verdient.
 Vor zwei Jahren hat er eine Frau aus dem Kosovo

geheiratet, die aus Deutschland 2012 abgeschoben
wurde. Sie haben ein gemeinsames Kind, das
zusammen mit seiner Mutter noch im Kosovo lebt.
 Nun möchte die Familie zusammen in Deutschland

leben. Rechtsgrundlagen?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Der Mann hat längst ein Daueraufenthaltsrecht

nach § 4a Abs. 1 des FreizügG/EU. Dadurch:
Frau: Antrag auf Befristung der Wirkung der

Abschiebung (verbunden mit Begleichung der
Abschiebungskosten).
Visum zum Ehegattennachzug gem. § 3 Abs. 2

Nr. 1 FreizügG/EU - LUS ist nicht erforderlich.
Für das Kind ebenso: Visum zum Kindernach-

zug gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 FreizügG/EU
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
H aus Lettland kommt zu Ihnen mit einem

gültigen Pass.
Er möchte sich in Deutschland niederlassen und

erzählt Ihnen, dass er 2003 bereits einmal aus
Deutschland abgeschoben, aber nicht
ausgewiesen wurde.
Was meinen Sie?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Eine Abschiebung löst gemäß § 11 Abs. 1

AufenthG eine Einreisesperre aus.
Da die Einreisesperre einen Drittstaatsange-

hörigen betraf, ist die Frage, ob das auf
zwischenzeitlich zu UB gewordene auch zutrifft.
(Lettland gehört seit dem 1.5.2004 zur EU)
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
7.2.4 AVwV Anders verhält es sich mit UB, die

ohne vorherige Ausweisung abgeschoben
wurden.
Da es im Freizügigkeitsgesetz/EU keine dem

§ 11 Absatz 1 AufenthG entsprechende
Regelung in Bezug auf Abschiebungen gibt,
gibt es für diese Fälle nach dem Inkrafttreten
des Freizügigkeitsgesetz/EU kein Einreise- und
Aufenthaltsverbot.
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Anders wäre die Situation, wenn Herr H

ausgewiesen worden wäre.
Die Überprüfung, ob eine Einreisesperre

besteht, hätte dann vor der Einreise erfolgen
müssen.
Falls ja, müsste die Befristung der noch

bestehenden Einreisesperre beantragt werden.
Dann muss eine Einzelfallprüfung erfolgen.
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5.3.1.1.5 AVwV
Im Fall einer Wiedereinreisesperre ist im

Einzelfall zu prüfen, ob die Sperrwirkung
nachträglich zu befristen bzw. die Frist zu
verkürzen ist, weil die Gründe, die zu der
Sperre geführt haben, zwischenzeitlich
weggefallen sind.
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7.2.3 AVwV
Die Wirkung einer befristeten Einreisesperre,

nämlich das Wiederaufleben des Freizügigkeits-
rechts, darf nicht von weiteren Voraussetzungen –
wie etwa einer vorherigen Ausreise – oder der
Begleichung von Kosten, die durch eine vorherige
Abschiebung entstanden sind, abhängig gemacht
werden. (…)
Dies entspricht der sich aus der aus dem EGV

ergebenden grundsätzlichen Vermutung für das
Recht auf Freizügigkeit.
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Frau M aus Nigeria, die Ehefrau eines in

Spanien lebenden und dort arbeitenden
Niederländers kommt mit ihrer spanischen
Aufenthaltskarte für Angehörige eines
Unionsbürgers zu ihnen.
Sie fragt sie, unter welchen Bedingungen sie

hier einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann.
Was können Sie ihr sagen?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Frau M. genießt zwar als Drittstaatsangehörige

Freizügigkeit, kann diese aber nur in
Verbindung mit ihrem Ehemann ausüben.
Sie kann daher so nicht in Deutschland

erwerbstätig sein.
Nach einer Einbürgerung in Spanien oder der

Erteilung der Erlaubnis zum DA-EG ginge das.
Wenn der Ehemann nach Deutschland zieht,

könnte sie ebenfalls problemlos erwerbstätig
sein.
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Der Däne F, seit fünf Jahren Arbeitnehmer in

Deutschland, kommt zu Ihnen und fragt Sie,
welches Aufenthaltspapier seine vor zwei
Wochen mit einem Visum zum Ehegatten-
nachzug eingereiste togoische Ehefrau erhalten
wird.
Seine Ehefrau spricht kein Wort deutsch und ist

erst 17 Jahre alt.
Wie hat sie das Visum bekommen und was

erhält sie von der ABH?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
Wäre F Deutscher (oder würde F in Dänemark

leben), hätte seine Frau das Visum nicht
erhalten, da die Bedingungen des § 30 Abs. 1
AufenthG nicht erfüllt werden.
Als Ehefrau eines freizügigkeitsberechtigten

Dänen muss sie diese Voraussetzungen nicht
erfüllen. Die Ehe ist anerkannt.
Durch die Visumserteilung erhält seine Frau

eine Aufenthaltskarte für Familienangehörige
eines UB. (§ 5 Abs. 1 FreizügG/EU)
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Fragen zum Aufenthaltsrecht
Die 24jährige F, Iranerin mit Aufenthaltskarte als

Familienangehörige eines UB in Frankreich ist
eingereist, um ihre in Deutschland lebenden
Eltern zu besuchen.
Während des Kurz-Aufenthalts hat ihre Mutter

einen schweren Unfall und wird dauerhaft
pflegebedürftig.
F möchte deshalb gerne in Deutschland bleiben

und sich um ihre Eltern kümmern.
Was können Sie ihr raten?
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Antworten zum Aufenthaltsrecht
 Ihr Wunsch ist kaum realisierbar, da ihre Freizügigkeit

nur in Verbindung mit dem UB besteht. Wenn
überhaupt, geht der Weg über das AufenthG.
 § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG scheidet für einen Dauer-

aufenthalt aus, da Grund nicht vorübergehend. Allen-
falls käme Erteilung für eine Übergangszeit in Frage.
 Denkbar ist § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG, fraglich ist, ob

eine außergewöhnliche Härte für F vorliegt.
 Ebenso denkbar ist § 36 Abs. 2 AufenthG.
 Die Frage der außergewöhnlichen Härte dürfte von

der ABH wohl verneint werden.
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Haben Sie noch Fragen?
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Und jetzt ist der Kollege Claudius Voigt dran!
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Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen aus
anderen Schengenstaaten
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Drittstaatsangehörige

Daueraufenthalt-EU aus einem anderen EU-
Staat
Nationaler Aufenthaltstitel aus einem anderen

Schengen-Staat
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Fragen
Frau F. ist nigerianische Staatsbürgerin. Sie hat

lange Zeit in Finnland gelebt und verfügt über
einen finnischen Aufenthaltstitel, in dem steht:

 Hat sie für Deutschland ein Aufenthaltsrecht?
 Darf sie arbeiten?
 Hat sie Anspruch auf SGB II-Leistungen?
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Drittstaatsangehörige

Daueraufenthalt-EU aus einem anderen EU-
Staat
Dänemark, Großbritannien und Irland wenden

die Daueraufenthaltsrichtlinie nicht an
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Drittstaatsangehörige

1. Daueraufenthalt-EU aus einem
anderen EU-Staat
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Drittstaatsangehörige

1. Daueraufenthalt-EU aus einem
anderen EU-Staat
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Drittstaatsangehörige

Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde
Berlin zu § 38a AufenthG

www.berlin.de/formularserver/formular.php?157323
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Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU
 Mit einem Daueraufenthalt-EU aus einem

anderen EU-Staat besteht ein dreimonatiges
Aufenthaltsrecht
 Es besteht danach Anspruch auf eine AE nach

§ 38a AufenthG, aber nur, wenn der
Lebensunterhalt gesichert ist
 Möglich sind: Selbstständigkeit und

Beschäftigung. Hierfür ist jedoch eine
Zustimmung der ZAV (mit Vorrang- und
Beschäftigungsbedingungsprüfung) erforderlich.
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Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU

 Seit September 2013 können auch
international Schutzberechtigte, die den
Schutz in einem anderen MS erhalten haben
in Deutschland die AE nach § 38a erhalten.
 Es bleibt die Frage, ob der nachrangige

Arbeitsmarktzugang bei der AE gemäß § 38a
für international Schutzberechtigte zulässig ist
(vgl. Art. 26 Abs. 1 QRL)
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Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU
 Ausnahmen von der Zustimmungspflicht:
 betriebliche Berufsausbildung
 Freiwilliges soziales Jahr oder BufDi
 für Absolventen einer deutschen Hochschule für eine

dem Abschluss entsprechende Beschäftigung
 für Absolventen einer ausländischen Hochschule bei

einem Mindesteinkommen von 48.400 Euro und bei
Mangelberufen (MINT*) 37.752 Euro

 nach einem Jahr Besitz der AE besteht die
Berechtigung zur Ausübung jeder Tätigkeit

* Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
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Drittstaatsangehörige

Nationaler Aufenthaltstitel aus einem anderen
Schengenstaat
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 Mit einem nationalen Aufenthaltstitel aus
einem anderen Schengenstaat besteht nur ein
Aufenthaltsrecht für drei Monate
 Keine Erwerbstätigkeit, keine Leistungen
 Danach richtet sich die Möglichkeit eines

weiteren Aufenthalts nach den allgemeinen
Möglichkeiten des AufenthG:

Nationaler Aufenthaltstitel aus einem
anderen Schengenstaat
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 Z. B. § 16 (Studium), § 17 (betriebliche
Ausbildung), § 18 (qualifizierte Beschäftigung,
FSJ, BufDi, AuPair), § 21 (Selbstständigkeit
oder freiberufliche Tätigkeit)
 In der Regel ist vor der Erteilung einer AE die

Ausreise und Wiedereinreise mit dem
erforderlichen Visumsverfahren durchzuführen

Nationaler Aufenthaltstitel aus einem
anderen Schengenstaat
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So, das wars von unserer Seite
oder?
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Forderungen des Kühnmemorandums
Anerkennung der faktischen Einwanderung.
Intensivierung der integrativen Maßnahmen.
Beendigung aller segregierenden Maßnahmen.
unbeschränkte Ausbildungs- und

Arbeitserlaubnis für ausländische Jugendliche.
Recht auf Einbürgerung für in Deutschland

geborene bzw. aufgewachsene Jugendliche.
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Forderungen des Kühnmemorandums
Generelle Überprüfung Ausländer-

recht und Einbürgerungsverfahren
Kommunales Wahlrecht nach

längerem Aufenthalt.
Verstärkung der problemorientierten sozialen

Beratung.
volle rechtliche und tatsächliche Gleichstellung

von Ausländern in Deutschland.
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